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vbm	 Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie e. V.
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§ 1 Schnellschlichtung im Konfliktlösungssystem  
der Betriebsverfassung

Regelungskonflikte zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber sind von der Ei-
nigungsstelle zu lösen, § 76 Abs. 1 Satz 1 BetrVG.1 Sie soll im Idealfall den 
Regelungsstreit einvernehmlich beenden, kann aber als ultima ratio auch ei-
nen Spruch in der Sache erlassen. Als außergerichtliche Konfliktlösung dient 
sie dem Gebot vertrauensvoller Zusammenarbeit im Betrieb gem. § 2 Abs. 1 
BetrVG. Seit ihrer Einführung steht sie immer wieder in der Kritik (Rn. 78 ff.). 
Die rechtswissenschaftliche Literatur wird nicht müde, immer neue rechts
politische Maßnahmen vorzuschlagen (Rn. 88 ff.). Allerdings ist die Eini-
gungsstelle als Konfliktlösungseinheit schon jetzt – de lege lata – nicht alter-
nativlos. Das kollektive Arbeitsrecht kennt vielfältige Mittel zur Gestaltung 
der betrieblichen Konfliktlösung (Rn. 113 ff.). In der Praxis helfen sich die 
Kollektivvertragsparteien – schon, weil sie nicht auf den Gesetzgeber warten 
können  – selbst. Ein solches Beispiel für die Gestaltung der betrieblichen 
Konfliktlösung ist die Schnellschlichtungsstelle der bayerischen Metall- und 
Elektroindustrie (Rn. 9 ff.).

Im Folgenden wird zunächst diese Schnellschlichtung vorgestellt. Sodann 
werden die Einigungsstelle gem. § 76 BetrVG und deren Verfahren skizziert, 
soweit diese Grundlagen später von Bedarf sind (Rn. 34 ff.).2 Auf dieser 
Grundlage ist die Kritik an der Einigungsstelle darzustellen und zu untersu-
chen, ob diese berechtigt ist (Rn. 78 ff.). Es stellt sich dann die Frage, welche 
Gestaltungsmöglichkeiten die Kollektivvertragsparteien haben, die mögli-
cherweise gefundene Dysfunktionalität auszugleichen (Rn. 113 ff.). Wo auto-
nome Abhilfe möglich ist, ist der Eingriff des Gesetzgebers nicht zwingend 
erforderlich. Ziel der Arbeit ist – soweit nötig – „Hilfe zur Selbsthilfe“.

1  Im Folgenden meint „Einigungsstelle“ immer die betriebsverfassungsrechtliche 
Einigungsstelle gem. § 76 BetrVG (in Abgrenzung zur Einigungsstelle im Personal-
vertretungsrecht des Bundes, § 72 ff. BPersVG, und der Länder).

2  Ausführlich zur Einigungsstelle s. nur: Ehrich/Fröhlich, Einigungsstelle; Friede-
mann, Verfahren der Einigungsstelle (1997); Gaul, Betriebliche Einigungsstelle 
(1980); v. Hellkamp, Arbeitsgericht und Einigungsstelle (2007); Hennige, Verfahrens-
recht der Einigungsstelle (1996); Huster, Die Einigungsstelle und ihre Kompetenz 
(2008); Rieble, Die Kontrolle des Ermessens der betriebsverfassungsrechtlichen Eini-
gungsstelle (1990); Schönfeld, Verfahren vor der Einigungsstelle (1998); SHP, Betrieb-
liche Einigungsstelle; Wenning-Morgenthaler, Die Einigungsstelle; Wiesemann, Eini-
gungsstelle zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten (2003).

1  
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Für diese Arbeit habe ich Gespräche mit Vertretern der Tarifvertragspar-
teien des Manteltarifvertrags für die Arbeitnehmer der bayerischen Metall- 
und Elektroindustrie (MTV M+E), also dem Verband der bayerischen Metall- 
und Elektroindustrie e. V. (vbm; Herren Enno Schad und Sebastian Etzel) und 
der IG Metall Bayern (Herr Michael Pfeiffer), geführt. Praxiserfahrung hat 
ebenfalls Herr Ernst Burger, einer der vier Vorsitzenden der bayerischen 
Schnellschlichtungsstelle, eingebracht. Soweit also im Folgenden auf Erfah-
rungen aus der Praxis verwiesen wird, beziehen sich die Angaben auf diese 
Hintergrundgespräche. Diese Erfahrungen haben keine empirische Evidenz, 
sondern sollen die Probleme und Motive der Praxis illustrieren. Aus Gründen 
der Geheimhaltung werden keine einzelnen Verfahren der Schlichtungsstelle 
dargestellt. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Beteiligten für Ihre Of-
fenheit und Unterstützung für einen Einblick in die tarifliche und betriebliche 
Praxis.

A. Die Schnellschlichtung in der bayerischen Metall-  
und Elektroindustrie

I. Ausgangsproblem: Interessenlage bei Verzögerungen  
des Einigungsstellenverfahrens

Verzögerungen des Einigungsstellenverfahrens können den Interessen bei-
der Betriebsparteien zuwiderlaufen:3 Erhält ein Arbeitgeber einen Auftrag, der 
nur mit kurzfristiger Einführung von Überstunden zu bewältigen ist, hat der 
Betriebsrats ein Mitbestimmungsrecht gem. § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG. Stimmt 
der Betriebsrat der Maßnahme nicht zu, hat der Arbeitgeber zwei Möglichkei-
ten: Er kann die Maßnahme ohne Mitbestimmung des Betriebsrats umsetzen. 
Damit verletzt er aber das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats, denn auch 
die Eilbedürftigkeit einer Maßnahme lässt das Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats nicht erlöschen.4 Einseitige Maßnahmen des Arbeitgebers sind nur 
in den Ausnahmefällen der §§ 100, 115 Abs. 7 Nr. 4 BetrVG und in echten 
Notfällen (z. B. Überschwemmungen oder Brände) möglich.5 Will er sich 
rechtmäßig verhalten, bleibt nur die Anrufung der Einigungsstelle des § 76 

3  Schon Hanau, BB 1972, 499, 500.
4  BAG 5. 3. 1974 – 1 ABR 28/73, AP BetrVG 1972 § 87 Kurzarbeit Nr. 1 unter II.6; 

2. 3. 1982 – 1 ABR 74/79, BAGE 38, 96 unter B.II.2; 8. 12. 2015 – 1 ABR 2/14, AP 
BetrVG 1972 § 87 Arbeitszeit Nr. 139 Rn. 18 für die Änderung eines Schichtplans; 
konkret für die Schnellschlichtung nach § 23 Abschn. D MTV M+E: LAG Nürnberg 
4. 2. 1998 – 7 TaBV 14/97, LAGE § 87 BetrVG 1972 Nr. 10 unter B.II.1.a)aa); ErK/
Kania, § 87 BetrVG Rn. 7 m. w. N., Rn. 8: Ausnahme für Notfälle wie Brände oder 
Überschwemmungen.

5  Statt aller ErK/Kania, § 87 BetrVG Rn. 8 m. w. N.

3  

4  

B.II
B.II


	 A. Die Schnellschlichtung in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie� 21

BetrVG. Der Arbeitgeber kann bis zu einer Entscheidung der Einigungsstelle 
nicht handeln und erleidet möglicherweise wirtschaftliche Einbußen. Dem 
Betriebsrat steht in Fällen des § 87 Abs. 1 BetrVG ein Unterlassungsanspruch 
gegen Maßnahmen des Arbeitgebers zu, die der zwingenden Mitbestimmung 
unterliegen.6 Den Anspruch kann der Betriebsrat notfalls auch im Wege einer 
einstweiligen Verfügung durchsetzen.7

Diese Verhandlungsmacht kann der Betriebsrat zu sog. Koppelungsgeschäf-
ten nutzen, also der Durchsetzung von Forderungen, die mit der eigentlich 
mitzubestimmenden Maßnahme nichts zu tun haben.8 Auf der anderen Seite 
beeinträchtigt die kurzfristige Einführung von Überstunden naturgemäß die 
Interessen der Beschäftigten:9 Z. B. müssen berufstätige Eltern die Kinderbe-
treuung organisieren oder Beschäftigte mit Zweitjobs die Arbeitszeiten an-
gleichen. Eine Verzögerung des Einigungsstellenverfahrens kann auch den 
Interessen von Betriebsrat und Beschäftigten zuwiderlaufen: Ist zur Erhaltung 
von Arbeitsplätzen die Einführung von Kurzarbeit nötig, können Verzögerun-
gen des Einigungsstellenverfahrens Arbeitsplätze konkret gefährden.10 

Besonders bei eilbedürftigen Sachverhalten kann durch eine Verzögerung 
des Einigungsstellenverfahrens Erledigung kraft Zeitablaufs eintreten. Man 
nehme folgenden (nach Auskunft der Tarifparteien des MTV M+E nicht selte-
nen) Beispielsfall: Ein Unternehmer erhält am Mittwoch einen Auftrag, der 

6  BAG 3. 5. 1997 – 1 ABR 24/93, NZA 1995, 44 unter B.II.; konkret für die Schnell-
schlichtung nach § 23 Abschn. D MTV M+E: LAG Nürnberg 4. 2. 1998  – 7 TaBV 
14/97, LAGE § 87 BetrVG 1972 Nr. 10 unter B.II.1.a)aa); ErfK/Kania, § 87 Rn. 141 
m. w. N.; zum Blockaderisiko bei Einführung von Software Giesen, NZA 2020, 73, 74; 
grundsätzlich zum Problem der Blockade bei Eilfällen: SHP/Tischer/Hahn, Betriebliche 
Einigungsstelle, § 5 Rn. 406 ff.; Wenning-Morgenthaler, Einigungsstelle, Rn. 402 ff.; 
Worzalla, Mitbestimmung in Eil- und Notfällen (1992) 13, 55; ders., BB 2005, 1737, 
1737 f. für einstweilige Regelungsverfügungen im Beschlussverfahren.

7  BAG 3. 5. 1994 – 1 ABR 24/93, NZA 1995, 40 unter B.III.3.; zuletzt LAG Köln 
25. 7. 2024 – 7 TaBVGa 3/24, BeckRS 2024, 26101 Rn. 31 f.; dazu Richardi/Richardi/
Maschmann, § 87 Rn. 142.

8  Eich, ZFA 1988, 93; SHP/Tischer/Hahn, Betriebliche Einigungsstelle, § 5 Rn. 406; 
empirisch für die Eignung des Einigungsstellenverfahrens als Druckmittel: Brecht, 
Umsetzung von Tarifverträgen (2003) 143 f.; ausführlich zu Koppelungsgeschäften im 
Rahmen der Betriebsverfassung: Brandl, Koppelungsgeschäfte im Betriebsverfas-
sungsrecht (2000); Rückert, Koppelungsgeschäfte des Betriebsrats (2003); Fritz, Zu-
lässigkeit und Grenzen von Koppelungsgeschäften zwischen Betriebsrat und Arbeit
geber (2010); Gaude, Annexbedingungen und Koppelungsgeschäfte im Anwendungs-
bereich des § 87 I BetrVG (2011); Rieble/Klumpp/Gistel, Rechtsmißbrauch in der 
Betriebsverfassung (2006) 10 ff., 37 ff., 46 ff.

9  Beispiel bei Hanau, BB 1972, 499, 500: Entscheidung über vom Arbeitnehmer 
beantragten Urlaub. 

10  Beispiele nach Bengelsdorf, BB 1991, 613, 614; weitere ausführliche Praxisbei-
spiele bei Eich, ZFA 1988, 93.
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